
LEADER (franz.: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale)

„Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft“



 Lokale Aktionsgruppe (LAG) Kulturland Kreis Höxter e. V.

 Trägerverein mit derzeit 80 Mitgliedern

 Vorstand 15 Personen

 Engerer Vorstand (Msgr. Wischkony, Johannes Potthast, Bgm. Vidal, Michael Stolte, Karin Hanewinkel-Hoppe)

 Vorsitzender: Msgr. Uwe Wischkony, Landvolkshochschule Hardehausen

 Ansprechpartnerinnen Regionalmanagement
Sitz: bei der GfW im Kreis Höxter mbH, Corveyer Allee 7, 37671 Höxter

 Christiane Sasse (Vollzeit)
 Lia Potthast (Mo-Do vormittags)

Der Verein 



 Projekte müssen sich in den Handlungsfeldern der RES wiederfinden

Fördersumme

01. 1.407.900 €

02. 1.575.300 €

03. 230.000 €

04. 133.000 €

05. 183.900 €

Eine Bewilligung von Anträgen erfolgt nur bis zum 31.06.2020.

Umsetzung der Regionalen Entwicklungsstrategie (RES)



Innovation
Neuartig

Regionale
Verankerung

Trägerschaft

Wertschöpfung

Gesamt-
finanzierung

Frei von
Diskriminierung

Private:
Bagatell-
grenze 

2.000 €*

Gemein-
nützigkeit

Lebensqualität

Ehrenamt

Inklusion

Vernetzt

Projektskizze wird anhand fester Kriterien bewertet. 
Mindestpunktzahl muss erreicht werden.

Leitsatz:
Gemeinsam leben –

vernetzt denken – nachhaltig wachsen.

Umsetzung
der RES

Öffentliche:
Bagatell-
grenze 

12.500 €*

*Fördersumme, netto.

Kriterien



 Fördersatz 65% (Eigenanteil 35 %)
 Projekte, die gemeinnützigen Zielen dienen 

 Fördersatz 50 % (Eigenanteil 50 %)
 Projekte, die kleine oder mittlere Unternehmen des Fördergebietes einbinden
 überwiegend privatwirtschaftlichen, unternehmerischen Zielen/Zwecken im Rahmen der 

regionalen Entwicklungsstrategie dienen 
 dabei regionale und/oder sektorale Kooperationen anstreben und/oder umsetzen

Fördersatz: 

65% oder 50%

Fördersätze



Eigen-Anteil (35% oder 50%)

 finanzielle Eigenanteile (Kapital)

oder/und

 anrechenbare geldwerte Leistungen 
(Eigenleistung)

(handwerkliche Leistungen, Organisation, Planung) 

mit max. 15 €/h 

Gilt nur bei Kommune und gemeinnützigen Vereinen.

 Restlicher Eigen-Anteil: frei gestaltbar (Kapital, Spenden, Sponsoring, Ehrenamtliche Tätigkeiten)

 Eigen-Kapital mind. 10% der Fördersumme



Des Weiteren förderfähig:

 Anbahnung und Kooperationsprojekte
Gebietsübergreifend, transnational
Gebiete mit vergleichbarer Ausgangs-/Problemlage, ähnliches Leitbild
Im Idealfall: Leader Region

Zuwendungsfähig sind Ausgaben,
 die durch den Austausch von Erfahrungen (Reisekosten, Ausgaben für Veranstaltungen, 

Dolmetschergebühren)
 die durch die Projektentwicklung (Machbarkeitsstudien, Beratung, Dolmetscher- und 

Übersetzungsausgaben) entstehen.

Förderung: 65%
max. 15.000 € (Anbahnung) – max. 250.000 € (Kooperation)



Sitzungstermine
und Abgabefristen 
auch im Internet:

www.leader-in-hx.eu

Fristen für die Abgabe der Projektskizzen 
Termine der FAKs und des Vorstandes

Abgabetermin Facharbeitskreise (FAK) Vorstandssitzung

02.01.2017 11.01.2017 23.01.2017 - 18 Uhr

03.04.2017 12.04.2017 24.04.2017 - 18 Uhr

19.06.2017 28.06.2017 10.07.2017 - 18 Uhr

25.09.2017 04.10.2017 16.10.2017 - 18 Uhr



Beispiele

 Interaktive Dorfchronik - geplant 
Heimatverein Hagedorn

 Leitfaden für Leerstand – in Antragstellung
Stadt Borgentreich und Willebadessen

 Ausstellungsraum und Veranstaltungsreihe „Nachwachsende Bau- und Dämmstoffe“– in Antragstellung
Biomassehof Borlinghausen

 Möglichkeiten z.B.: 
Kreisweite Ehrenamtsbörse, Konzepte für Barrierefreiheit, QR-Codes (Beacon App),
Bündelung von Vereinen in Dorfbüros, Mitnahme-Haltestellen (Mobilität), …. 
…siehe Ober- und Teilziele der RES ab Seite 65

 Machbarkeitsstudie Dorfladen Dringenberg – in Antragstellung
Dorfinitiative Dringenberg



Nachtrag:
Weitere Fördermöglichkeiten außerhalb von LEADER

a) Förderung über ILE (Gewährung von Zuwendungen einer Integrierten ländlichen Entwicklung)
Maßnahmen der Dorferneuerung und -entwicklung, Herstellung und Weiterentwicklung 
dorfgemäßer Gemeinschaftseinrichtungen, Gestaltung, verbesserte Führung oder 
Verkehrsberuhigung von Dorfstraßen, Anlage und Umgestaltung von Plätzen, Verbindungs-, 
Geh- und Fußwegen zur Verbesserung innerörtlicher Verkehrsverhältnisse einschl. Grün- und 
Freiraumgestaltung im Dorf. Begrünungen im öffentlichen Bereich, die zur Gestaltung des 
Ortsbildes beitragen, ….

Zuwendungsberechtigt sind Kommunen: Private:
Fördersatz auf Basis eines IKEK/DIEK: 65% Fördersatz 30%
Fördersatz ohne IKEK/DIEK: 45%

b) Hinweis
Richtlinie: Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW – RWP – Variante: Infrastruktur
(u.a. Förderung der Tourismusinfrastruktur). Antragsberechtigt sind nur Kommunen, gemeinnützige 
Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht. Informationen liegen dem Bürgermeister vor und 
sollten dort abgefragt werden. Bagatellgrenze: 12.500 €.



Projekte bei der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung

Kloster-Garten-Route (2016-2019)

Erweiterung und touristische Erschließung 
der Kloster-Garten-Route
Carolin Bockhoff
Lara Sophie Haak
Sitz im Besucherzentrum Abtei Marienmünster

Zukunftsfit Wandern (2016-2019)

Aufbau und Qualifizierung des Netzwerkes
Wandertourismus
Ansgar Steinnökel
Sitz im Tourismusbüro Nieheim

Breitband (2016-2019)

Erschließung flächendeckendes Internet
Michael Stolte, 
Geschäftsführer GfW

Smart Country Side (2016-2019)

Digital vernetzt im Ländlichen Raum 
Heidrun Wuttke,
Sitz in der GfW



Ihre Ansprechpartnerinnen:
Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne zu allen relevanten LEADER Themen

Vielen
Dank für Ihre

Aufmerksamkeit!


